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§§ 404 - 4221  Stand 12.1.2018 (Stand Literatur- und Judikaturnachweise: Juni 2022) 

 

Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 
Schnittstellen mit 
anderen Normen) 

Textvorschlag Alternativen 

Viertes Hauptstück 
Von Erwerbung des Eigen-

tums durch Zuwachs 
  

Viertes Hauptstück 
Erwerb des Eigentums durch 

Zuwachs 
 

Zuwachs   Zuwachs Zuwachs 

§ 404. 1Zuwachs heißt alles, 
was aus einer Sache entsteht, 
oder neu zu derselben kommt, 
ohne daß es dem Eigentümer 
von jemand andern übergeben 
worden ist. 2Der Zuwachs wird 
durch Natur, durch Kunst, oder 
durch beide zugleich bewirkt. 
 

Begriffsbestim-
mung 

idF JGS 
1811/946 

§ 404. 1Als Zuwachs wird all das 
bezeichnet, was aus einer Sa-
che entsteht oder ohne Über-
gabe zu ihr hinzukommt. 2Das 
kann auf natürliche Weise, 
durch menschliches Tun oder 
durch eine Kombination von bei-
dem geschehen.2 

§ 404. 1Zuwachs ist alles, was 
aus einer Sache entsteht oder 
mit ihr ohne Übergabe durch 
eine fremde Person untrennbar 
verbunden wird. 2Das kann auf 
natürliche Weise oder durch 
menschliches Tun geschehen. 

I. Natürlicher Zuwachs   Natürlicher Zuwachs Natürlicher Zuwachs 

a) an Naturprodukten; 
b) Werfen der Tiere; 

  Grundstücke und Tiere Grundstücke und Tiere 

§ 405. Die natürlichen Früchte 
eines Grundes3, nämlich solche 
Nutzungen, die er, ohne bear-
beitet zu werden, hervorbringt, 
als Kräuter, Schwämme und 
dergleichen, wachsen dem Ei-
gentümer des Grundes, sowie 

Zuwachs durch 
Erzeugnisse von 
Boden und Tier 

idF JGS 
1811/946 

§ 405. Die ohne Bearbeitung 
entstehenden Früchte eines 
Grundstücks6 sowie die Erzeug-
nisse eines Tieres gehören sei-
nem Eigentümer. 
 

§ 405. 1Die Erzeugnisse eines 
Grundstücks oder eines Tieres 
gehören bis zur Absonderung 
dem Eigentümer. 2Mit der Ab-
sonderung können bestimmte 
andere Personen Eigentum an 

 
1  Vorarbeiten von Martin Trummer, Die ABGB-Vorschriften über den Zuwachs (§§ 404 bis 422): wesentlicher Inhalt und sprachliche Neufassung (Seminararbeit Univ. 

Graz 2015). 
2  Die Kombination zusätzlich zu nennen erscheint überflüssig und unterbleibt daher in der Alternative. 
3  Abstimmungsbedarf: „Grund“! 
6  Abstimmungsbedarf: „Grundstück“! 
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 
Schnittstellen mit 
anderen Normen) 

Textvorschlag Alternativen 

alle Nutzungen4, welche aus ei-
nem Tiere entstehen, dem Ei-
gentümer des Tieres zu.5 

den Erzeugnissen erwerben 
(§§ 330, 519)7 

§ 406. Der Eigentümer eines 
Tieres, welches durch das Tier 
eines andern befruchtet wird, ist 
diesem keinen Lohn schuldig, 
wenn er nicht bedungen worden 
ist. 

Körgebühren 
(Lohn für den Ei-
gentümer des Va-
tertieres) 

idF JGS 
1811/946 

§ 406. Ohne Vereinbarung be-
steht kein Entgeltanspruch, 
wenn ein Tier durch das Tier ei-
nes anderen befruchtet wurde. 

§ 406. Für die Befruchtung ei-
nes Tieres durch das Tier eines 
anderen ist nur dann ein Entgelt 
zu zahlen, wenn dies vereinbart 
wurde. 

c) Inseln;   
Inseln [in fließenden 

Gewässern] 
Veränderungen bei [fließen-

den] Gewässern 

§ 407. 1Wenn in der Mitte eines 
Gewässers eine Insel entsteht, 
so sind die Eigentümer der nach 
der Länge derselben an beiden 
Ufern liegenden Grundstücke 
ausschließend befugt, die ent-
standene Insel in zwei gleichen 
Teilen sich zuzueignen, und 
nach Maß der Länge ihrer 
Grundstücke unter sich zu tei-
len. 2Entsteht die Insel auf der 
einen Hälfte des Gewässers, so 
hat der Eigentümer des nähern 

Eigentumsverhält-
nisse bei Inselbil-
dung  
 
 

idF JGS 
1811/946 
 
vgl § 4 Abs 1 
und 5 WRG 

§ 407. (1) 1Eine natürlich ent-
standene Insel in einem privaten 
fließenden10 Gewässer steht 
den Eigentümern der nächstge-
legenen Ufergrundstücke zu, 
wobei die Grenzen auf der Insel 
entsprechend den Grenzen der 
Ufergrundstücke verlaufen. 2Bil-
det sich die Insel mittig im Ge-
wässer, so ist sie überdies in der 
Gewässermitte in Längsrichtung 
zu teilen. 
(2) Die Eigentumsverhältnisse 
an natürlich entstandenen In-
seln in öffentlichen, fließenden 

 

 
4  Der Ausdruck „Nutzungen“, der hier sogar zweimal verwendet wird, erscheint aus heutiger Sicht wenig passend und wird daher durch geeignetere Ausdrücke ersetzt. 
5  Die Vorschrift wirft die Fragen auf, was bei Bearbeitung gilt und ob es nicht Ausnahmen vom Erwerb durch den Sacheigentümer gibt. Darauf wird in der Alternative 

zumindest ein wenig eingegangen. 
7  Der Klammerverweis ist nicht vollständig; so erwirbt auch der bloß obligatorisch zur Fruchtnießung berechtigte Pächter Eigentum (Eccher/Riss in KBB6 § 405 Rz 1). 
10  Diese Einschränkung wird zumindest in der Rspr einhellig getroffen: OGH 1 Ob 14/93 SZ 66/59 ua. 
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 
Schnittstellen mit 
anderen Normen) 

Textvorschlag Alternativen 

Uferlandes allein darauf An-
spruch.8 3Inseln auf schiffbaren 
Flüssen bleiben dem Staate vor-
behalten.9 

Gewässern bestimmen sich 
nach § 4 Abs 5 Wasserrechts-
gesetz.  

§ 408. Werden bloß durch die 
Austrocknung des Gewässers, 
oder durch desselben Teilung in 
mehrere Arme, Inseln gebildet, 
oder Grundstücke über-
schwemmt; so bleiben die 
Rechte des vorigen Eigentumes 
unverletzt. 

Eigentumsverhält-
nisse bei Ände-
rung v Wasser-
stand u Flusslauf 

idF JGS 
1811/946 

§ 408. Änderungen des Was-
serstandes oder des Gewässer-
laufs verändern die Eigentums-
verhältnisse nicht. 
 

 

d) vom verlassenen  
Wasserbette 

  
Änderungen des 
Gewässerlaufs 

Hier keine eigene Überschrift 
nötig 

§ 409. Wenn ein Gewässer sein 
Bett verläßt, so haben vor al-
lem11 die Grundbesitzer12, wel-
che durch den neuen Lauf des 
Gewässers Schaden leiden, das 
Recht, aus dem verlassenen 

Entschädigungen 
bei geändertem 
Gewässerlauf 

idF JGS 
1811/946 

§ 409. 1Bei dauerhaften Verän-
derungen des Gewässerlaufs 
haben vor allem die dadurch ge-
schädigten Grundeigentümer 
Anspruch auf Ersatz. 2Sie sind 
mit Grundstücken aus dem ver-
lassenen Wasserbett oder in 

§ 409. 1Bei dauerhaften Verän-
derungen des Gewässerlaufs 
haben vor allem die dadurch ge-
schädigten Grundeigentümer 
ohne weitere Voraussetzungen 
Anspruch auf Ersatz. 2Sie sind 

 
8  Diese Formulierungen werfen eine Mehrzahl von Auslegungsfragen auf, denen hier schon wegen der geringen praktischen Bedeutung der Vorschrift nicht im Detail 

nachgegangen werden kann. Vielmehr wird im Textvorschlag ohne weitere Begründung das wohl Wahrscheinlichste bzw Sachgerechteste gewählt. Die Fragen sind 
etwa: nur Aneignungsrecht (wie?) oder originärer Eigentumserwerb; zwei gleiche Teile oder nach Maßgabe der Grundstückslänge; was bei mehr als einem Eigentümer, 
wenn Insel einer Seite näher ist? 

9  Da diese Norm (zumindest) für öffentliche Gewässer wegen § 4 Abs 5 WRG obsolet geworden ist (zum Meinungsstreit für private Gewässer siehe nur die Nw bei 
Eccher/Riss in KBB6 § 407 Rz 1), wird im Textvorschlag entsprechend differenziert. 

11  Historisch lässt sich nicht klären, was mit „vor allem“ gemeint ist. Von anderen Ersatzberechtigten war (außer bei abgelassenen Seen) keine Rede und auch aus den 
zum Vorbild genommenen Regelungen des ALR (Ofner, Ur-Entwurf I 268) ergibt sich kein deutlicher Hinweis. Aus teleologischer Sicht könnten andere am beeinträch-
tigten Grundstück (dinglich) Berechtigte in Frage kommen. Aus diesen Gründen bleibt die Wendung erhalten. 

12  In dieser §§-Gruppe wird oft von „Besitzer“ gesprochen, obwohl der Eigentümer gemeint ist (vgl nur Ofner, Ur-Entwurf I 269 f; Klang in Klang II2 282). Entsprechende 
Änderungen daher schon im Textvorschlag. 



 

4 

Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 
Schnittstellen mit 
anderen Normen) 

Textvorschlag Alternativen 

Bette oder dessen Werte ent-
schädigt zu werden.13 

Geld bis zum Wert dieses Bettes 
zu entschädigen. 

mit Grundstücken aus dem ver-
lassenen Wasserbett oder in 
Geld bis zum Wert dieses Bettes 
zu entschädigen; dabei steht die 
Wahl dem Eigentümer des 
früheren Wasserbettes zu. 
 

§ 410. Außer dem Falle einer 
solchen Entschädigung gehört 
das verlassene Bett, so wie von 
einer entstandenen Insel ver-
ordnet wird, den angrenzenden 
Uferbesitzern.14 
 

 idF JGS 
1811/946 

Gegenstandslos wegen § 4 Abs 
1 WRG. 
 

 

e) vom Anspülen;   Angespültes Erdreich  

§ 411. Das Erdreich, welches 
ein Gewässer unmerklich an ein 
Ufer anspült, gehört dem Eigen-
tümer des Ufers. 

Eigentumsverhält-
nisse beim all-
mählichen Anspü-
len 

idF JGS 
1811/946 

§ 411. Wird Erdreich allmählich 
angespült, so gehört es dem Ei-
gentümer des betroffenen 
Ufers. 
 

§ 411. Wird das Ufergrundstück 
eines privaten fließenden15 Ge-
wässers durch angespültes Erd-
reich allmählich vergrößert, so 
vermehrt sich zugleich das Ei-
gentum des Grundstückseigen-
tümers. 
 

 
13  Der Originaltext lässt offen, ob zusätzliche Haftungsvoraussetzungen bestehen (hA: nein, insb keine Rechtswidrigkeit und kein Verschulden nötig), und wem die Wahl 

der Entschädigungsform zusteht [hA: Eigentümer des Wasserbettes, was auch § 906 entspricht; s nur Holzner in Rummel/Lukas4 § 409 Rz 2 (Stand 1.7.2016, rdb.at)]. 
Beides wird in der Alternative berücksichtigt. 

14  Diese Norm betrifft nur öffentliche Gewässer (bei privaten gibt es ja keinerlei Grund für eine neue Eigentumszuweisung) und ist daher durch die Erlassung des § 4 
WRG gegenstandslos geworden. 

15  In diesem einschränkenden Sinn die Rspr: OGH 1 Ob 251/07d NZ 2009, 143 (keine Anwendung auf öffentliches Wassergut); 1 Ob 14/93 SZ 66/59 (nur Fließgewässer; 
vgl auch den Text von § 412). 
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 
Schnittstellen mit 
anderen Normen) 

Textvorschlag Alternativen 

f) vom abgerissenen Lande   
Abgerissene Grundstück-

stelle 
 

§ 412. Wird aber ein merklicher 
Erdteil durch die Gewalt des 
Flusses an ein fremdes Ufer ge-
legt; so verliert der vorige Besit-
zer sein Eigentumsrecht darauf 
nur in dem Falle, wenn er es in 
einer Jahresfrist nicht ausübt. 

Eigentumsverhält-
nisse beim Anspü-
len fremder 
Grundstücksteile; 
Verschweigung 

idF JGS 
1811/946 

§ 412. Spült ein Fließgewässer 
hingegen einen größeren 
Grundstücksteil16 an, so verliert 
der Eigentümer dieses Teils 
sein Recht daran erst dann, 
wenn er es nicht innerhalb eines 
Jahres geltend macht. 

§ 412. Wird hingegen ein größe-
rer Teil eines fremden Grund-
stücks auf einmal angespült, so 
verliert der Eigentümer dieses 
Teils sein Recht daran erst 
dann, wenn er es nicht innerhalb 
eines Jahres geltend macht. 

§ 413. 1Jeder Grundbesitzer ist 
befugt, sein Ufer gegen das 
Ausreißen des Flusses zu be-
festigen. 2Allein niemand darf 
solche Werke oder Pflanzungen 
anlegen, die den ordentlichen 
Lauf des Flusses verändern, 
oder die der Schifffahrt, den 
Mühlen, der Fischerei oder an-
dern fremden Rechten nachtei-
lig werden könnten. 3Überhaupt 
können ähnliche Anlagen nur 
mit Erlaubnis der politischen Be-
hörde gemacht werden. 

Befestigungsrecht 
des Ufereigentü-
mers 

idF JGS 
1811/946 

§ 413. 1Jeder Eigentümer darf 
sein Ufer mit behördlicher Ge-
nehmigung gegen die Gewalt ei-
nes Fließgewässers befestigen. 
2Dabei darf er aber weder den 
ordentlichen Lauf des Gewäs-
sers verändern noch Rechte an-
derer beeinträchtigen. 3Näheres 
dazu wird im Wasserrechtsge-
setz geregelt. 
 

§ 413. Beim Befestigen des 
Ufers gegen die Gewalt eines 
Fließgewässers sind fremde 
Rechte und öffentlich-rechtliche 
Vorschriften zu wahren, insbe-
sondere die des Wasserrechts-
gesetzes. 
 
Alternative: gänzliche Strei-
chung, da Aussagen zT selbst-
verständlich und Inhalt des 
§ 413 neben spezielleren Vor-
schriften kaum mehr von Be-
deutung. 
 
 
 

 
16  Das ist wohl unmissverständlicher als „Erdteil“. [In Kommentaren wird von „größerem Erdstück“ gesprochen: Mader in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03 § 412 Rz 1 

(Stand 1.3.2019, rdb.at); Schickmair in Schwimann/Kodek III5 § 412 Rz 1]. 
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 
Schnittstellen mit 
anderen Normen) 

Textvorschlag Alternativen 

II. Künstlicher Zuwachs 
durch Verarbeitung oder 
Vereinigung überhaupt; 

  

Zuwachs durch 
menschliches Tun 

 
Verarbeitung oder 

Vereinigung 

Zuwachs durch menschli-
ches Tun: Verarbeitung oder 

Vereinigung 
 

§ 414. Wer fremde Sachen ver-
arbeitet; wer sie mit den seini-
gen vereinigt, vermengt, oder 
vermischt17, erhält dadurch 
noch keinen Anspruch18 auf das 
fremde Eigentum. 
 

Eigentumsrechtli-
che Bedeutung 
von Verarbeitung 
und Vereinigung 

idF JGS 
1811/946 

§ 414. Wer fremde Sachen ver-
arbeitet oder mit eigenen verei-
nigt oder vermengt, erlangt kein 
Alleineigentum an der entstan-
denen Sache oder am entstan-
denen Gemenge. 
 

§ 414. Wer fremde Sachen ver-
arbeitet oder mit eigenen zu-
sammenführt, erlangt in der Re-
gel19 (§ 416) kein Alleineigen-
tum an der entstandenen Sache 
oder am entstandenen Ge-
menge. 

§ 415. 1Können dergleichen ver-
arbeitete Sachen in ihren vori-
gen Stand zurückgebracht; ver-
einigte, vermengte oder ver-
mischte Sachen wieder abge-
sondert werden; so wird einem 
jeden Eigentümer das Seinige 
zurückgestellt, und demjenigen 

Aufhebung einer 
ungewollten Mitei-
gentumsgemein-
schaft 
 

idF JGS 
1811/946 

§ 415. (1) Können die Sachen 
der verschiedenen Eigentümer 
wieder voneinander abgeson-
dert werden, sind sie ihren Ei-
gentümern zurückzugeben. 
(2) 1Ist eine solche Absonde-
rung unmöglich22, entsteht Mit-
eigentum nach Wertanteilen. 

§ 415. (1) Können die Sachen 
der verschiedenen Eigentümer 
wieder voneinander abgeson-
dert werden, sind sie ihren je-
weiligen Eigentümern zurückzu-
geben. 

 
17  Für die hier geregelte Grundfrage spielen die unterschiedlichen Formen der Zusammenführung keine Rolle. (Vielmehr geht es dabei bloß um faktische Voraussetzun-

gen der „Wiederauseinanderführung“, die in § 415 geregelt wird, wobei die besondere Art für sich aber wiederum irrelevant ist.) Deshalb wird bereits im Textvorschlag 
verkürzt und in der Alternative bloß „zusammengeführt“ verwendet. 

18  Die Formulierung „kein Anspruch auf“ ist mehrdeutig; ihre historische Zielrichtung lässt sich nicht klären. Heutzutage wird ihr regelmäßig entnommen, dass der Ver-
menger kein Eigentum erlangt [Klang in Klang II2 284; Mader in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03 § 414 Rz 7 (Stand 1.3.2019, rdb.at): „kein Anspruch auf fremdes 
Eigentum“; Karner in Rummel/Lukas4 § 414 Rz 2 (Stand 1.7.2016, rdb.at): „kein Recht an einer fremden Sache“]. Andere (zB Eccher/Riss in KBB6 § 414 Rz 1) betonen, 
dass die betreffenden Realakte keine Eigentumserwerbstitel darstellen. Da aber jedoch keinesfalls gemeint sein kann, dass aus der Handlung ein Anspruch auf 
Eigentumsverschaffung folgt, wird der Ausdruck „Anspruch“ schon im Textvorschlag nicht mehr verwendet. 

19  Die Originalfassung ist ungenau, da sie ohne Ausnahme formuliert ist. 
22  Technisch unmöglich ist so etwas selten; wie gelegentlich auch sonst ist damit aber wohl auch die „Untunlichkeit“ gemeint [im Ansatz bereits Zeiller, Commentar II/1 

201: „schlechterdings, oder doch rechtlich unmöglich“; Karner in Rummel/Lukas4 § 415 Rz 2 mwN (Stand 1.7.2016, rdb.at)], weshalb in der Alternative weiter formuliert 
wird. 
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 
Schnittstellen mit 
anderen Normen) 

Textvorschlag Alternativen 

Schadloshaltung geleistet, dem 
sie gebührt. 2Ist die Zurückset-
zung in den vorigen Stand, oder 
die Absonderung nicht möglich, 
so wird die Sache den Teilneh-
mern gemein; doch steht demje-
nigen, mit dessen Sache der an-
dere durch Verschulden die Ver-
einigung20 vorgenommen hat, 
die Wahl frei, ob er den ganzen 
Gegenstand gegen Ersatz der 
Verbesserung behalten, oder 
ihn dem andern ebenfalls gegen 
Vergütung überlassen wolle. 
3Der Schuld tragende Teilneh-
mer wird nach Beschaffenheit 
seiner redlichen oder unredli-
chen Absicht behandelt.21 
4Kann aber keinem Teile ein 
Verschulden beigemessen wer-
den, so bleibt dem, dessen An-
teil mehr wert ist, die Auswahl 
vorbehalten. 

2Der an der Zusammenführung 
Schuldlose hat die Wahl, die Sa-
che gegen Wertersatz zu behal-
ten oder dem anderen gegen 
Auszahlung von dessen Anteil 
zu überlassen; ist keinem Betei-
ligten ein Verschulden vorzu-
werfen, steht das Wahlrecht 
dem zu, dessen Anteil größer 
ist. 3Der Schuld Tragende wird 
nach seiner redlichen oder un-
redlichen Absicht behandelt. 
 

(2) 1Ist eine solche Absonde-
rung nicht oder nur mit unver-
hältnismäßig hohem Aufwand 
möglich23, entsteht Miteigentum 
nach Wertanteilen. 2Der an der 
Zusammenführung Schuldlose 
hat die Wahl, die Sache gegen 
Wertersatz zu behalten oder 
dem anderen gegen Auszah-
lung von dessen Anteil zu über-
lassen. 3Ist keinem oder bei-
den24 Beteiligten ein Verschul-
den vorzuwerfen, steht das 
Wahlrecht dem zu, dessen An-
teil größer ist. 
(3) Bei der Berechnung der Er-
satzleistung ist zu berücksichti-
gen, ob der für die Zusammen-
führung Verantwortliche in redli-
cher oder unredlicher Absicht 
gehandelt hat (§§ 1041 und 306 
oder §§ 1323 und 1324). 
 
Allenfalls noch ergänzen: 

 
20  Hier sollte ein anderer Begriff gewählt werden, da „vereinigen“ im vorigen Satz mit engerer Bedeutung verwendet wird. 
21  Es ist fraglich, was mit diesem Satz gemeint ist. Am ehesten wohl, dass das „Verschulden“ allein auf die Tatsache des Zusammenführens bezogen wird (so zB OGH 

3 Ob 746/52 SZ 25/327), so dass regelmäßig der andere Teil wählen darf), wobei derjenige, der redlich zusammenführt (etwa weil er ohne Verschulden von aus-
schließlich eigenen Sachen ausgegangen ist), beim Wertersatz entsprechend begünstigt wird. Diese Auslegung wurde der Alternative zugrunde gelegt. 

23  Abstimmungsbedarf: „mit unverhältnismäßig hohem Aufwand“! 
24  IdS die ganz hA: Karner in Rummel/Lukas4 § 415 Rz 5 (Stand 1.7.2016, rdb.at); Eccher/Riss in KBB6 § 415 Rz 4; Mader in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03 § 415 Rz 5 

(Stand 1.3.2019, rdb.at); Klicka/Reidinger in Schwimann/Kodek II4 § 415 Rz 4; Müller in Schwimann/Kodek III5 § 415 Rz 5. 
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 
Schnittstellen mit 
anderen Normen) 

Textvorschlag Alternativen 

(4) Gegenteilige Vereinbarun-
gen gehen vor [, soweit sie nicht 
gegen zwingendes Sachenrecht 
verstoßen].25 

§ 416. Werden fremde Materia-
lien nur zur Ausbesserung einer 
Sache verwendet26, so fällt die 
fremde Materie dem Eigentümer 
der Hauptsache zu, und dieser 
ist verbunden, nach Beschaffen-
heit seines redlichen oder un-
redlichen Verfahrens, dem vori-
gen Eigentümer der verbrauch-
ten Materialien den Wert dersel-
ben zu bezahlen. 

Ausnahme von 
den §§ 414 f  
(Alleineigentum 
bei großer Wert-
differenz) 
 

idF JGS 
1811/946 

§ 416. 1Abweichend von § 415 
Abs. 227 entsteht Alleineigen-
tum, wenn eine fremde Sache 
bloß zur Ausbesserung verwen-
det wird. 2Der Alleineigentümer 
hat dem früheren Eigentümer 
des Reparaturmaterials Werter-
satz zu leisten, dessen Höhe 
von seiner Redlichkeit (§§ 1041 
und 306) oder Unredlichkeit 
(§§ 1323, 1324) abhängt. 

§ 416. 1Wird insbesondere im 
Zuge einer Ausbesserung eine 
Sache mit einer anderen zu-
sammengeführt, die um ein Viel-
faches wertvoller ist28, erhält der 
Eigentümer der wertvolleren Sa-
che entgegen § 415 Abs. 2 Al-
leineigentum. 2Der Alleineigen-
tümer hat dem früheren Eigen-
tümer des Reparaturmaterials 
Wertersatz zu leisten, dessen 
Höhe von seiner Redlichkeit 
(§§ 1041 und 306) oder Unred-
lichkeit (§§ 1323, 1324) ab-
hängt. 

 
25  De lege ferenda wäre eine deutliche Klärung der zum geltenden Recht heftig umstrittenen Frage [siehe etwa Randa, Das Eigenthumsrecht mit besonderer Rücksicht 

auf die Werthpapiere des Handelsrechts nach österreichischem Rechte mit Berücksichtigung des gemeinen Rechts der neueren Gesetzbücher I/12 (1893) 352; Eh-
renzweig, System I/22 215 f; OGH 5 Ob 253/69 SZ 42/181; 7 Ob 813, 814/76 SZ 50/42; Leupold in Klang3 § 371 Rz 22; Holzner in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.05 
§ 371 Rz 2 (Stand 1.2.2020, rdb.at)] wünschenswert, wann § 415 und wann § 371 (vorrangig) eingreift. Aufgrund der de lege lata bestehenden Unsicherheit unterbleibt 
hier auch ein Verweis auf § 371; er würde ja die Klärung des Verhältnisses der beiden Normen zueinander voraussetzen. 

26  Dieser Tatbestand ist nach ganz hA verallgemeinerungsfähig, weshalb die Alternative in diesem weiten Sinn formuliert wird. 
27  Diese Einschränkung auf Abs 2 entspricht der ganz hA [siehe nur Karner in Rummel/Lukas4 § 416 Rz 3 mwN (Stand 1.7.2016, rdb.at)]. 
28  De lege ferenda sollte näher überlegt werden, wie extrem die Wertrelation sein muss, um Eigentumsverlust vorzusehen; ebenso, ob das konkreter als hier vorgeschla-

gen formuliert werden kann [Zeiller, Commentar II/1 204, sprach etwa von „offenbar weit überwiegen“, der OGH 2 Ob 210/97i JBl 1998, 300 (Holzner) = SZ 70/188 
formulierte „sehr ungleichwertig“]. Schon wegen der Konsequenzen im Insolvenzrecht wird aber wohl eher streng sein und weit über das Verhältnis des § 934 hinaus-
gehen müssen. (De lege ferenda könnte für solche und ähnliche Fälle eine insolvenzrechtliche Privilegierung des Ersatzanspruchs erwogen werden.) Hier wird zu-
nächst die immer wieder genannte Ausbesserung zumindest beispielhaft genannt, wobei es allerdings sogar bei solchen Reparaturen durchaus ganz unterschiedliche 
Fälle gibt (Bsp teure Motorreparatur). 
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 
Schnittstellen mit 
anderen Normen) 

Textvorschlag Alternativen 

insbesondere bei einem Baue   
Vereinigung durch 

Bauführung 
Hier keine eigene Überschrift 

nötig29 

§ 417. Wenn jemand auf eige-
nem Boden ein Gebäude auf-
führt, und fremde Materialien 
dazu verwendet hat, so bleibt 
das Gebäude zwar sein Eigen-
tum; doch muß selbst ein redli-
cher Bauführer dem Beschädig-
ten die Materialien, wenn er sie 
außer den im § 367 angeführten 
Verhältnissen an sich gebracht 
hat, nach dem gemeinen; ein 
unredlicher aber muß sie nach 
dem höchsten Preise30, und 
überdies noch allen anderweiti-
gen Schaden ersetzen. 

Bau auf eigenem 
Grund mit frem-
dem Material 

idF JGS 
1811/946 

§ 417. (1) Wer auf eigenem 
Grund mit fremden Materialien 
baut, wird Eigentümer des Ge-
bäudes (§ 297)31. 
(2) 1Der Materialeigentümer ist 
zu entschädigen. 2Ein redlicher 
Bauführer schuldet den gemei-
nen32 Wert des Materials 
(§§ 1041 und 306), ein unredli-
cher Bauführer volle Genugtu-
ung (§§ 1323 und 1324). 
 

§ 417. (1) Wird mit Materialien, 
die nicht dem Grundeigentümer 
gehören, auf dessen Grund ein 
Gebäude errichtet, so fällt das 
Gebäude in der Regel (§ 418) in 
das Eigentum des Grundeigen-
tümers (§ 297). 
(2) 1Der Grundeigentümer, der 
ein Gebäude mit fremdem Mate-
rial errichtet hat, muss den Ma-
terialeigentümer entschädigen. 
2Als redlicher Bauführer schul-
det er den gemeinen Wert des 
Materials (§§ 1041 und 306), als 
unredlicher volle Genugtuung 
(§§ 1323 und 1324). 
(3) Einem redlichen Bauführer, 
der auf fremdem Grund mit ei-
genem Material baut, hat der 

 
29  De lege ferenda könnte man wohl eine deutliche Vereinfachung dadurch erzielen, dass man für die Bauführung zunächst eine gemeinsame sachenrechtliche Grund-

regel zur Eigentumszuordnung aufstellt (allenfalls unter Ergänzung der in § 418 vorgesehenen Ausnahme); derzeit kommt ja dreimal das Gleiche. Erst anschließend 
sollte man für die Ersatz- bzw Vergütungsansprüche differenzieren. Das wird mit dem folgenden Alternativvorschlag umzusetzen versucht. 

30  Auf den „höchsten Preis“ wird im ABGB sonst nirgends abgestellt [zur umstrittenen Frage, ob dabei auch der Wert besonderer Vorliebe zu berücksichtigen ist, Karner 
in Rummel/Lukas4 § 417 Rz 2 mwN (Stand 1.7.2016, rdb.at)]. In Kombination mit der Ersatzpflicht für alle anderweitigen Schäden ist damit offenbar volle Genugtuung 
(iSd §§ 1324, 1324) gemeint. So will Zeiller (Commentar II/1 206) ausdrücklich den entgangenen Gewinn miterfassen (für volle Genugtuung etwa auch Mader in 
Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 417 Rz 6). Damit schuldet sogar ein bloß leicht Fahrlässiger volle Genugtuung, wenn man Redlichkeit streng als Fehlen jeglicher 
subjektiver Vorwerfbarkeit versteht. Das wäre de lege ferenda wohl zu hinterfragen. 

31  Das zu § 297 Gesagte nochmals ansehen, da sein Text wenig genau ist: es klingt so, als wäre das Gebäude für sich eine (eigene) unbewegliche Sache (anders 
allenfalls, wenn man den – ebenfalls ungenauen - § 294 sowie die Überschriften mitliest). 

32  Abstimmungsbedarf: „gemeiner Wert“! Ev „ordentlichen“ oder „gewöhnlichen“; siehe in der Tabelle bei den §§ 305 f. 



 

10 

Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 
Schnittstellen mit 
anderen Normen) 

Textvorschlag Alternativen 

Grundeigentümer die nützlichen 
Aufwendungen (§ 331) zu erset-
zen; der unredliche wird wie ein 
Geschäftsführer ohne Auftrag 
behandelt (§§ 1035-1040). 
(4) Wird auf fremdem Grund mit 
fremdem Material gebaut, so 
richtet sich das Verhältnis zwi-
schen Bauführer und Materialei-
gentümer nach Abs 2, jenes 
zwischen Bauführer und Grund-
eigentümer nach Abs 3. 

§ 418. 1Hat im entgegengesetz-
ten Falle jemand mit eigenen 
Materialien, ohne Wissen und 
Willen des Eigentümers auf 
fremdem Grunde gebaut, so fällt 
das Gebäude dem Grundeigen-
tümer zu. 2Der redliche Baufüh-
rer kann den Ersatz der notwen-
digen und nützlichen Kosten for-
dern; der unredliche wird gleich 
einem Geschäftsführer ohne 
Auftrag behandelt. 3Hat der Ei-
gentümer des Grundes die Bau-
führung gewußt, und sie nicht 

Bau auf fremdem 
Grund mit eige-
nem Material 

idF JGS 
1811/946 

§ 418. (1) 1Wird auf fremdem 
Grund mit eigenen Materialien 
gebaut, gehört das Gebäude in 
der Regel ebenfalls dem Grund-
eigentümer. 2Einem redlichen 
Bauführer sind dann die nützli-
chen Aufwendungen (§ 331) zu 
ersetzen. 3Der unredliche Bau-
führer wird wie ein Geschäfts-
führer ohne Auftrag behandelt 
(§§ 1035 – 1040). 
(2) 1Eigentümer des Grundes 
wird der redliche Bauführer aber 
dann, wenn der Grundeigentü-
mer von der Bauführung wusste 
und sie nicht sogleich untersagt 

§ 418. (1) Der redliche Baufüh-
rer, der auf fremdem Grund 
baut35, wird dann Eigentümer 
des Grundes, wenn der Grund-
eigentümer von der Bauführung 
wusste und sie nicht unverzüg-
lich untersagt hat. 
(2) 1Vom Bauführer wird nur je-
ner Grund erworben, der für die 
Benützung des Gebäudes erfor-
derlich ist.36 2Dieser ist nach sei-
nem ordentlichen Wert zu ver-
güten. 

 
35  Auf das Eigentum am Baumaterial kommt es nicht an (Eccher/Riss in KBB6 § 419 Rz 1 mwN). 
36  In diesem vernünftigen Sinn konkretisierend etwa OGH 2 Ob 103/61 EvBl 1961/244. 
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 
Schnittstellen mit 
anderen Normen) 

Textvorschlag Alternativen 

sogleich33 dem redlichen Bau-
führer untersagt, so kann er nur 
den gemeinen Wert für den 
Grund fordern. 
 

hat. 2In diesem Fall schuldet der 
Bauführer nur den ordentli-
chen34 Wert des Grundes. 

§ 419. 1Ist das Gebäude auf 
fremdem Grunde, und aus frem-
den Materialien entstanden, so 
wächst auch in diesem Falle das 
Eigentum desselben dem 
Grundeigentümer zu. 2Zwischen 
dem Grundeigentümer und dem 
Bauführer treten die nämlichen 
Rechte und Verbindlichkeiten, 
wie in dem vorstehenden Para-
graphen, ein, und der Bauführer 
muß dem vorigen Eigentümer 
der Materialien, nach Beschaf-
fenheit seiner redlichen oder un-
redlichen Absicht, den gemei-
nen oder den höchsten Wert er-
setzen. 
 

Bau auf fremdem 
Grund mit frem-
dem Material 

idF JGS 
1811/946 

§ 419. (1) Wird auf fremdem 
Grund und mit fremden Materia-
lien gebaut, so gehört das Ge-
bäude in der Regel ebenfalls 
dem Grundeigentümer.  
(2) Für das Verhältnis zwischen 
Bauführer und Materialeigentü-
mer ist § 417 sinngemäß anzu-
wenden. 
(3) Für das Verhältnis zwischen 
Bauführer und Grundeigentü-
mer ist § 418 sinngemäß anzu-
wenden. 
 

Entfällt, da nunmehr alles in den 
§§ 417-418 geregelt ist. 

 
33 Dieses „sogleich“ ist im Einzelfall zu konkretisieren; im Textvorschlag muss das Wort einfach übernommen werden. Gedacht war offenbar an eine sehr kurze Frist. So 

wurde der Vorschlag, sie mit 14 Tagen festzulegen, mit dem Argument abgelehnt, dem Eigentümer solle so wenig Zeit wie möglich für den Widerspruch gegeben 
werden (vgl Ofner, Ur-Entwurf II 525, 526; Zeiller, Commentar II/1 208). Dem entspricht die Ansicht von Klang (in Klang II2 291), wonach die Untersagung „ohne 
unnötigen Aufschub“ zu erfolgen habe. In diesem Sinn [vgl etwa RIS-Justiz RS0011088; Klicka/Reidinger in Schwimann/Kodek II4 § 418 Rz 8; Müller in Schwimann/Ko-
dek III5 § 418 Rz 5; Mader in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03 § 418 Rz 5 (Stand 1.3.2019, rdb.at); Karner in Rummel/Lukas4 § 418 Rz 4 (Stand 1.7.2016, rdb.at)] wird 
in der Alternative der heute übliche Ausdruck „unverzüglich“ vorgeschlagen. 

34  Auch hier Abstimmungsbedarf: „ordentlicher Wert“! 
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 
Schnittstellen mit 
anderen Normen) 

Textvorschlag Alternativen 

III. Vermischter Zuwachs   
Zuwachs durch Natur und 

menschliches Tun 
Zuwachs durch Natur und 

menschliches Tun 

§ 420. 1Was bisher wegen der 
mit fremden Materialien aufge-
führten Gebäude bestimmt wor-
den ist, gilt auch für die Fälle, 
wenn ein Feld mit fremden Sa-
men besät, oder mit fremden 
Pflanzen besetzt worden ist.37 
2Ein solcher Zuwachs gehört 
dem Eigentümer des Grundes, 
wenn anders38 die Pflanzen 
schon Wurzel geschlagen ha-
ben.39 

Sinngemäße An-
wendung der 
§§ 417-419 auf 
Bepflanzungen 

idF JGS 
1811/946 

§ 420. (1) Wurde ein Grund-
stück mit fremdem Samen besät 
oder mit fremden Pflanzen be-
setzt und haben sich diese 
Pflanzen schon fest im Boden 
verwurzelt, ist das für die Bau-
führung Geregelte (§§ 417 – 
419) sinngemäß anzuwenden. 
(2) Bis zum Anwurzeln der 
Pflanzen ändert sich an den Ei-
gentumsverhältnissen nichts. 
 

§ 420. (1) Wurde ein Grund-
stück mit fremden Pflanzen be-
setzt und haben sich diese 
schon fest im Boden verwur-
zelt40, ist das in § 417 für die 
Bauführung Geregelte sinnge-
mäß anzuwenden, nicht hinge-
gen § 418.41 
(2) Fremde Samen gehen sofort 
mit dem Aussäen in das Eigen-
tum des Grundeigentümers 
über. 
 
Alternative: Streichung der 
Norm. 

§ 421. 1Das Eigentum eines 
Baumes wird nicht nach den 

Eigentum an 
(Grenz-) Bäumen 
 

idF JGS 
1811/946 

§ 421. 1Ein Baum gehört dem 
Eigentümer jenes Grundstücks, 
aus dem sein Stamm wächst. 

§ 421. 1Bäume und Sträucher42 

gehören dem Eigentümer jenes 
Grundstücks, aus dem ihr 

 
37  Dieser (sinngemäße) Verweis ist insofern ungenau, als für noch nicht fest verwurzelte Pflanzen die Regeln über die Bauführung gerade nicht heranzuziehen sind. 
38  Das verwirrende Wörtchen „anders“ scheint hier ohne Bedeutung zu sein Vielmehr wurde die Norm schon immer im Sinne von „wenn“ (Ofner, Ur-Entwurf I 274) bzw 

„sobald“ (Zeiller, Commentar II/1 210) verstanden. 
39  Da gesetzte Pflanzen in aller Regel bereits von vornherein Wurzeln haben, geht es offensichtlich um eine zusätzliche Verwurzelung im Boden, die ein Ausgraben 

zumindest erschwert, also zusätzlichen Aufwand erfordert (aus demselben Grund wurde für ausgesäten Samen von vornherein Eigentumserwerb des Grundeigentü-
mers angenommen, auch wenn der Wortlaut eigentlich dagegen spricht: Zeiller, Commentar II/1 210). Schon in den Beratungen wurde darauf abgestellt und ausdrück-
lich an eine Abgrenzung zu § 415 (damals § 147) gedacht (Ofner, Ur-Entwurf I 275). Das wird in den Vorschlägen zu beachten versucht. 

40  Das ist zumindest ein wenig konkreter und wohl auch „rationäher“ als der Originaltext  
41  Ganz hA, was in der Alternative zur Sicherheit ausdrücklich gesagt wird. 
42 Für Sträucher wird bereits jetzt analoge Anwendung befürwortet [OGH 1 Ob 556/82 SZ 55/69; P. Bydlinski, Neuerungen im Nachbarrecht, JBl 2004, 86 (97 Fn 62 f); 

Karner in Rummel/Lukas4 § 421 Rz 1 (Stand 1.7.2016, rdb.at)]. Das kann aber durchaus heikel sein, da bei Sträuchern oft mehrere Triebe direkt aus der Erde kommen. 
Man müsste dann nach dem Haupttrieb gehen (sofern man eine solche Pflanze nicht teilen will). In diesem Sinn daher der Vorschlag in der Variante. 
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 
Schnittstellen mit 
anderen Normen) 

Textvorschlag Alternativen 

Wurzeln, die sich in einem an-
grenzenden Grunde verbreiten, 
sondern nach dem Stamme be-
stimmt, der aus dem Grunde 
hervorragt. 2Steht der Stamm 
auf den Grenzen mehrerer Ei-
gentümer, so ist ihnen der Baum 
gemein. 

2Er steht im Miteigentum, wenn 
der Stamm aus mehreren 
Grundstücken wächst. 
 

Stamm oder Haupttrieb wächst. 
2Sie stehen im gleichteiligen43 
Miteigentum, wenn der Stamm 
oder der Haupttrieb aus mehre-
ren Grundstücken wächst. 

§ 422. (1) 1Jeder Eigentümer 
kann44 die in seinen Grund ein-
dringenden Wurzeln eines frem-
den Baumes oder einer anderen 
fremden Pflanze aus seinem 
Boden entfernen und die über 
seinem Luftraum hängenden 
Äste abschneiden oder sonst 
benützen. 2Dabei hat er aber 
fachgerecht vorzugehen und die 
Pflanze möglichst zu schonen. 
3Bundes- und landesgesetzliche 
Regelungen über den Schutz 
von oder vor45 Bäumen und an-
deren Pflanzen, insbesondere 
über den Wald-, Flur-, Feld-, 

Selbsthilfe- und 
Überhangsrecht 
(des Nachbarn 
bezüglich 
Überwuchs) 

idF BGBl I 
2003/91 
 
 
zum Unterlas-
sungsanspruch 
s § 364 Abs 3 
 
Schutzvor-
schriften zB 
§ 14 ForstG 

§ 422. (1) 1Vom Nachbargrund 
kommender pflanzlicher Über-
wuchs, sei er über oder unter 
der Erde, darf benützt oder fach-
gerecht und unter möglichster 
Schonung der Pflanze entfernt 
werden. 2Bundes- und landes-
gesetzliche Regelungen über 
den Schutz von Pflanzen, insbe-
sondere über den Wald-, Flur-, 
Feld-, Ortsbild-, Natur- und 
Baumschutz, sind jedoch vor-
rangig zu beachten. 
(2) 1Die Kosten der Entfernung 
hat der beeinträchtigte Grund-
stückseigentümer selbst zu tra-
gen. 2Droht ihm jedoch durch 

§ 422. (1) 1Vom Nachbargrund 
kommender pflanzlicher Über-
wuchs über und unter der Erde 
darf benützt oder fachgerecht 
und unter möglichster Scho-
nung der Pflanze entfernt wer-
den. 2Bundes- und landesge-
setzliche Regelungen über den 
Schutz von Pflanzen sind je-
doch vorrangig zu beachten. 
(2) 1Wer Pflanzenteile entfernt, 
hat die Kosten dafür selbst zu 
tragen. 2Droht ihm jedoch durch 
den Überwuchs ein Schaden 
oder ist ein solcher bereits ein-
getreten, so hat ihm der Pflan-
zeneigentümer die Hälfte der 

 
43  Das ist vermutlich gemeint [vgl nur Spielbüchler in Rummel3 § 421 Rz 1 (Stand 1.1.2000, rdb.at): „wohl je zur Hälfte“]. Ansonsten müsste die jeweils aktuelle Dicke der 

Stammteile auf den einzelnen Grundstücken über die – damit veränderlichen – Miteigentumsquoten entscheiden. 
44  Das „kann“ ist aus normativer Sicht ein Kardinalfehler; die Fähigkeit dazu steht ja nicht in Frage, vielmehr geht es um die Berechtigung („darf“). 
45  Da § 422 nur regelt, was jemand mit einer Pflanze des Nachbarn machen darf, passen Vorschriften, die den Schutz vor Pflanzen regeln (zB Abstandsvorgaben zum 

Nachbargrund oder Pflichten zur Bekämpfung schädlicher Pflanzen), also bestimmte Pflichten anordnen, überhaupt nicht hierher. Daher ist es auch vollkommen 
unzweifelhaft, dass § 422 solche Vorschriften von vornherein nicht tangieren kann. Die Wendung „oder vor“ wird daher bereits im Textvorschlag gestrichen. 
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 
Schnittstellen mit 
anderen Normen) 

Textvorschlag Alternativen 

Ortsbild-, Natur- und Baum-
schutz, bleiben unberührt. 
(2) 1Die für die Entfernung der 
Wurzeln oder das Abschneiden 
der Äste notwendigen46 Kosten 
hat der beeinträchtigte Grundei-
gentümer zu tragen. 2Sofern 
diesem aber durch die Wurzeln 
oder Äste ein Schaden entstan-
den ist oder offenbar droht47, hat 
der Eigentümer des Baumes 
oder der Pflanze die Hälfte der 
notwendigen Kosten zu erset-
zen. 

den Überwuchs offenbar ein 
Schaden oder ist ein solcher be-
reits eingetreten, hat ihm der Ei-
gentümer der Pflanze die Hälfte 
der notwendigen Entfernungs-
kosten zu ersetzen. 

notwendigen Entfernungskos-
ten zu ersetzen. 

 

 
46  Selbstverständlich auch unnötig aufgewendete, weshalb diese Einschränkung nicht hierher passt (wohl aber zur Variante „Kostenteilung“). 
47  Da „droht“ bereits allein für sich eine nicht unbeträchtliche Wahrscheinlichkeit bedeutet und es für den Ersatzanspruch auf eine besondere Offenkundigkeit der Bedro-

hung nicht ankommen sollte, wird das – in den Erläuterungen (ErläutRV 173 BlgNR 22. GP 15) nicht erklärte – Wort „offenbar“ in der Alternative gestrichen. 


